
 
 
 
 

Überarbeitungsumfang Band 3.5E2 

 

Planunterlagen zum Verfahren zur Verwertung und Beseitigung von festen 
Produktionsrückständen sowie Verfahren zur Minimierung und Entsorgung von 
flüssigen Rückständen (Haldenwasser) über Tage 

 

Das Gutachten Verfahren zur Verwertung und Beseitigung von festen Produktionsrückständen 
sowie Verfahren zur Minimierung und Entsorgung von flüssigen Rückständen (Haldenwasser) 
über Tage wurde im Rahmen der Erstellung des Rahmenbetriebsplans zur Haldenerweiterung 
Wintershall, planfestgestellt am 10.09.2020, als Band 3.2.3 der Antragsunterlage auf den 
Stand 25.01.2018 aktualisiert. Da sich Aussagen zum Stand der Technik, zum möglichen 
Einsatz von Verfahren zur Verwertung und Beseitigung von festen Rückstanden sowie zur 
Minimierung und Entsorgung von Haldenwässern im Gutachten auf das gesamte Werk Werra 
beziehen, sind diese gleichermaßen für den Standort Hattorf gültig und anwendbar. 

Somit ist der Band 3.5E2 des derzeit in Genehmigung befindlichen Antrags für die Phase 2, 
mit Stand 08/2021, gleichermaßen für den vorliegenden Antrag zur Haldenerweiterung Hattorf 
Phase 3 gültig und anwendbar. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Antragstellung zur Haldenerweiterung 
Hattorf Phase 3 keine redaktionellen oder inhaltlichen Anpassungen an dem Band 3.5E2 aus 
der Antragsunterlage zur Haldenerweiterung Hattorf – Phase 2 (08/2021) vorgenommen 
wurden. Bei Verweisen im vorliegenden Band 3.5E2 auf weitere Gutachten der 
Antragsunterlage sind die entsprechenden Quellenangaben angeführt. 

 


